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Q u a lita t iv e  Erneuerung

W ir Menschen sind entsprechend der Kürze unseres Lebens alle auf die Oberblickung so kurzer Zeitabschnitte ein
gestellt, daß wir immer meinen, ewig gültige Urteile abzugeben und doch allermeist kaum für den schmalen Raum 
der Gegenwart zu urteilen vermögen. Selbst so große Leistungen, wie sie auf dem Gebiete des Wohnungs- und 
Siedlungswesens in den letzten Entwicklungsperioden vollbracht wurden, lassen uns die Richtigkeit dieser Auffassung 
deutlich erkennen. W ir erinnern nur an die Mietskasernen, den letzten und markantesten Ausdruck dieser Normali- 
sierungs- und Typisierungsperioden. Sie gilt heute allgemein als die verhängnisvollste Lösung. Die Fahnenworte 
„zurück zur Scholle", „Heimstätte" usw. kennzeichnen die gegenwärtig gültigen Urteile.
immer ist die lebende Generation davon überzeugt, daß der neue Most der Zukunft nicht mehr in die alten Schläuche 
der Typen und Normalien gefüllt werden kann, die bis zum Übermaß in der Kulturwelt vorhanden sind und den 
W eg der Krise gekennzeichnet haben. Und das ist gut so. Auch wir sind uns dessen bewußt, daß uns allein die 
Qualität retten kann.

*

Der Erlöser von der Typisierung und Normalisierung kann stets nur der Schöpfer sein. Für den Schöpfer ist es oft 
sehr charakteristisch, daß eV sich der verlangten Typisierung und Normalisierung, die vom Durchschnitt der 
Menschen gerade in den Entwicklungsjahren erreicht wird, eben in dieser Zeit nicht anpassen kann, weil die Ent
wicklung sich bei ihm zu brausend und überschäumend vollzieht. Der junge Goethe hat bekanntlich nicht einmal 
den Doktorgrad zu erreichen vermocht, und hat doch, ohne es zu wissen, schon damals so sehr Qualität gelebt 
und Qualität geschaffen, daß er Tausenden von Doktoren und Professoren mit seiner Jugendgeschichte den Arbeits
stoff ihres ganzen Lebens gegeben hat. Der Schöpfer ist in den allermeisten Fällen mehr als andere und in 
seinen Entwicklungsjahren mehr als auf der Höhe seines Mannesalters dem Irrtum, dem Wahn und dem Abweg 
unterworfen. Vor Jahren wurde einmal die sehr geistreiche Bemerkung gemacht:

W ir Kleinen geh’n zum Ziel auf gleichen Gleisen 
Die Großen kommen ihm durch Irrtum nah.
Die wollen ganz verkehrt nach Indien reisen 
Und finden unterwegs Amerika!

Daß sich gegen einen solchen Schöpfermenschen die Phalanx der Typisierten, Normalisierten und Berechtigten 
zusammenschließt, das ist die Crux, unter der die Menschheit am meisten dann leidet, wenn sie in tiefen Kultur

depressionen nach dem Aufstieg zu neuen Qualitäten sucht.

D ynam ische  Entw icklung
Es ist eine müßige Frage, sich zu überlegen, ob die Kultur den Menschen glücklicher oder unglücklicher macht. 
Ebenso gut könnte man fragen, ob es den Menschen glücklicher macht, vom Kinde zum Manne heranzureifen 
oder ob ihn der Sommer und der Herbst glücklicher machen als der Frühling. W ie es im natürlichen Lebens- 
ablaufe keinen Stillstand gibt, so kann im Lebenslaufe eines Volkes keine Rede davon sein, dessen Entwicklung
künstlich an irgendeinem Punkte, der relativ günstig zu sein scheint, anzuhalten. W ie die Blüte unwiderruflich
heranreift und welkt, wie die Frucht nach ewigen Gesetzen treiben muß, wie der einzelne Mensch unabhängig 
von seinem Willen die einzelnen Lebensalter zu durchlaufen hat, so hat auch ein Volk seine einzelnen Entwick
lungsstadien durchzumachen. Von inneren und äußeren Faktoren genötigt läuft es seine Entwicklungsreihe durch,
und wohl dem Volke, das, auf eine feste und unangreifbare Scholle gegründet, in sich der Abstammung nach 
einheitlich aufgebaut,' die einzelnen Stadien seiner Kulturentwicklung ruhig zu durchlaufen vermag und sich mit 
der gesunden Kraft, die es aus seinem Mutterboden saugt, beherrschend über die Erde ausbreiten kann.

A rb e it  und S ied lung
Jedermann weiß, daß es sich bei der höchsten Produktivität der Arbeit nicht allein um einen technischen Vorgang 
handelt. Die produzierenden Wesen sind ja keine Maschinen, denen allein mit technischen Maßnahmen beizu
kommen wäre. Es sind Menschen von Fleisch und Blut, von deren körperlichen, geistigen und sittlichen Eigen
schaften das Ergebnis der Arbeit, selbst wenn ihre technischen Voraussetzungen alle im höchsten Maße erfüllt 
wären, doch noch entscheidend abhängt. Die Frage aber, von deren Lösung die physischen und moralischen 
Qualitäten der Arbeitenden abhängig sind, ist die Siedlungsfrage. Eine organische Entwicklung der Arbeit unter 
kuitur-, energie-, sozial- und wirtschaftspolitischen Gesichtspunkten bedeutet nichts, wenn nicht unter den gleichen 
Gesichtspunkten'eine organische Entwicklung der Siedlung mit ihr und neben ihr einhergeht.
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Die G roßsied lung

Das Schicksal aller hohen Kulturen und ihr vornehmstes Kennzeichen nach außen ist die Bildung von Großstädten. 
Alle uns bekannten Kulturen haben bisher auf den Höhepunkten ihrer Entwicklungen zu Großstadtbildungen geführt 
In all diesen Kulturen sind die Großstadtbildungen zugleich die Kennzeichen des Verfalls geworden. Das trifft nicht 
nur für den uns am nächsten liegenden griechisch-römischen Kulturkreis zu, sondern es hat sich auch ebenso im 
ägyptischen, im babylonischen, im assyrischen, im indischen und im chinesischen Kulturkreis bewahrheitet. W ir kennen 
die Großstädte dieser Kulturkreise ziemlich genau, die der Antike sogar ganz genau und haben doch aus dieser 
Kenntnis bis zum heutigen Tag offenbar nicht das Geringste zu lernen vermocht.

Warum hat sich das in allen zugrunde gegangenen Kulturen bisher so verhalten? Einzig, weil die führende Schicht 
der Gesellschaft die geleitete Schicht im Entwicklungsstadium der Massenbildungen nicht richtig gruppieren und in 
den Gesamtorganismus eingliedern konnte. Das heißt konkret ausgedrückt, einfach deshalb, weil noch nie eine 
führende Gesellschaft da war, die das Problem der Großsiedlung zusammen mit dem Arbeitsproblem organisch zu 
lösen vermochte.

Ausbau des W e ltve rkeh rsne tze s

Eine der dringendsten Aufgaben der güteraustauschenden Völker ist es, das Adernetz der Kultur so auszubauen 
und einzurichten, daß alle Linien Wege und Konstruktionen des Land-, Wasser- und Luftverkehrs dem Weltbedürfnis 
ohne Rücksicht auf Sonderbestrebungen angepaßt werden.

Was Friedrich List als Grunderfordernis für den wirtschaftlichen Aufschwung Deutschlands betrachtete, den Aufbau 
eines nationalen Verkehrssystems, das allein kann auch die Grundlage eines Aufblühens ebenso wie einer Regelung 
und Ordnung der Weltwirtschaft werden, nämlich die Schaffung eines Weltverkehrssystems, das den Bedürfnissen 
der Kulturvölker entspricht und eine regulierende Arbeit des Weltmarktes ermöglicht.

ZUSAM M EN FASSUN G  DER  SAN IERUN GSM ASSN AH M EN
Gustav Adolf Platz, Stadtbaudirektor i. e. R

Die Fach- und Tagespresse enthält gegenwärtig eine solche 
Fülle von Gedanken und Vorschlägen für die Gesundung von 
Elendsvierteln, daß eine zusammenfassende Darstellung in 
einem System- notwendig geworden ist, in das Erfahrungen 
der Praxis namentlich auf dem Gebiet der Baupolizei und 
Wohnungsaufsicht eingebaut werden müssen. Selbstver
ständlich kann dieses System hier nur in großen Zügen 
gegeben werden, während eine umfassende Behandlung auf 
einen späteren Zeitpunkt verschoben werden muß, wenn die 
vorgeschlagenen Ideen an einzelnen durchgeführten Beispielen 
erprobt sein werden.

1. N otw end igke it und Um fang der San ie rung

Man ist heute in der Fachwelt darüber im klaren, daß 
Gesundung eine weitgreifende Aktion bedeutet, die an 
den Grenzen der Altstadt nicht haltmachen darf. Viel
mehr gehören zu den Erneuerungsgebieten auch jene 
Viertel und Einzelgrundstücke, die unter der Herrschaft 
unzureichender Bauordnungen entstanden sind, selbst 
wenn sie verhältnismäßig neu sind. Denn gerade im 
19. Jahrhundert haben sich unter dem Druck einer lawinen- 
haften Bewegung vom Lande zur Stadt jene baulichen 
Zustände entwickelt, die große Teile des Volkes proletari- 
siert, sie dem gesundheitlichen und moralischen Verfall 
preisgegeben haben. Nach diesem Gesichtspunkt ist der 
Umfang der notwendigen Gesundung festzulegen, wenn 
man sich nicht mit „Potemkinschen Dörfern" begnügen 
will.

2. Die Z ie le  der San ie rnng

Die Ziele der Gesundung werden durch die Gedanken 
der Bevölkerungspolitik und eines richtig verstandenen 
Sozialismus bestimmt. Nachdem man den verheerenden 
Einfluß des Wohnens in der schlechten und überfüllten 
Mietkaserne auf Gesundheit und Gemütsverfassung der 
Bewohner in seinem ganzen Ausmaß erkannt hat, 
können diese Ziele nur darin bestehen, die leichten Er
krankungen durch pflegerische Maßnahmen, die schweren 
durch Beseitigung der Krankheitsherde zu heilen. Folge
richtig muß also Gesundung a l l e  Teile des Gemeinde
gebiets erfassen, wobei die Maßnahmen je nach der 
Schwere des Falles von der Einzelauflage bis zum 
völligen Abbruch abzustufen sind. Die Ziele der G e 
sundung sind demnach:

1. den baulichen Zustand s ä m t l i c h e r  Gebäude, 
Wohnungen und sonstigen Aufenthaltsräume so 
weit zu verbessern, daß körperlich und seelisch ge
sunde Menschen darin aufwachsen und gedeihen 
können,

2. u n h e i l b a r e  bauliche Zustände durch R ä u 
m u n g  von Wohnungen und B e s e i t i g u n g  von 
Gebäuden oder Bauteilen auszumerzen, deren Be
schaffenheit oder Zustand das körperliche und 
seelische Wohl der Bewohner oder der Nachbarn 
bedroht.

Diesen Zielen können wir —  in den Grenzen des Mög
lichen — nahekommen, wenn wir in der Praxis der 
Sanierung mehrere Stufen unterscheiden und die not
wendigen Maßnahmen nach den Erfordernissen des 
Einzelfalles einrichten.

3> Die v ie r  Stufen d e r S an ie rung

I. S t u f e .  A l l g e m e i n e  V e r b e s s e r u n g  d e r  

b a u l i c h e n  u n d  w o h n u n g s t e c h n i s c h e n  Z u 
s t a n d e  d u r c h  E i n z e l a u f l a g e n .

II. S j u f e .  D u r c h f ü h r u n g  v o n  M i n d e s t 
f o r d e r u n g e n  h y g i e n i s c h e r ,  s o z i a l e r  u n d  
k u l t u r e l l e r  A r t  i n d e n  E r n e u e r u n g s 
g e b i e t e n .

Abbruch der Gebäude und Gebäudeteile, deren Zustand 
„gefahrdrohend" (d. h. erneuerungsbedürftig oder 
sanierungsreif) ist; Instandsetzung und Umbau der zu 
belassenden Bauten und Bauteile zwecks Einrichtung 

m e n s c h e n w ü r d i g e r  Wohnungen und Arbeits
raume; Ausgestaltung der Baulücken, der wüsten und 
freien Baustellen.

MI. S t u f e .  H e r s t e l l u n g  d e s  n a t ü r l i c h e n  
Z u s t a n d e s .

Völlige Beseitigung jeder störenden Bebauung, ins
besondere der mehrgeschossigen, innerhalb der Wohn- 
blocke zwecks Herstellung der Randbebauung, des
ei en aues oder der offenen Bauweise mit Gärten 

und Gartenhöfen.
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IV. S t u f e .  A b b r u c h  u n d  N e u b a u  o d e r  F r e i 
l e g u n g  g a n z e r  B a u b l ö c k e .

4 . Vo rau sse tzungen  und G rund lag en

Um Gesundungspläne mit Aussicht auf Erfolg durch
führen zu können, muß man bestimmte Voraussetzungen 
erfüllen, u. zw. solche:

a) wirtschaftlicher Art, b) technischer Art, c) gesetz
geberischer Art, d) organisatorischer Art.

a) D ie  w i r t s c h a f t l i c h e n  V o r a u s s e t z u n g e n .

Die Gesundung muß wirtschaftlich tragbar sein. Sie darf 
bei aller Opferwilligkeit der Beteiligten diese nicht über 
Gebühr belasten, sie darf anderseits den Gemeinden 
keine nennenswerte Verschuldung aus diesem Anlaß auf
bürden. Das Reich ist vollends nicht in der Lage, erheb
liche Aufwendungen für Gesundungszwecke zu machen. 
Demnach muß sich die Finanzierung der Gesundung 
selbst tragen. Diese Forderung ist kein Phantom, wenn 
man berücksichtigt, welche Reserven im Hausbesitz vor
handen sind, und bis zu welchem Grade dieser durch die 
Inflation gegenüber allen anderen Vermögenswerten ge
schont worden ist. Er ist nicht nur über diese Krisis hin
weggekommen, er ist sogar in ungeheurem Umfange ent
schuldetworden, indem die „Aufwertung der Hypotheken" 
die Vorkriegslasten auf ein Viertel herabgesetzt hat. 
Lediglich die Hauszinssteuer zur Finanzierung des über
teuerten Wohnungsbaues hat dem Hausbesitz neue 
Lasten auferlegt. Diese sind aber —  mögen auch viele 
Härten vorgekommen sein — im ganzen nur ein gerechter 
Ausgleich der unverdienten Bereicherung gewesen, die 
sich für den Hausbesitz aus der Abtilgung der mündel
sicheren Belastung mit einem geringen Bruchteil des echten 
Wertes ergeben hatte1). Fällt einmal die Hauszinssteuer 
weg, —  und ihr allmählicher Wegfall in vier Ermäßi
gungen bis zum Jahre 1940 ist zugesagt —  so würden 
die meisten Hausbesitzer nunmehr in den vollen Genuß 
der Entschuldung bis auf 25 v. H. der ursprünglichen 
Hypotheken kommen. Freilich haben viele Grundeigen
tümer zu Betriebszwecken oder aus spekulativen Gründen 

ihre Grundstücke wieder belastet.

Bei dieser allgemeinen Sachlage wären schon jetzt 
operative Eingriffe in den kranken Stadtkörper gerecht
fertigt. Um jedoch den Hausbesitz zu schonen und ihm 
keine fühlbaren neuen Opfer zuzumuten, wollen wir den 
Beginn der Ansammlung von Geldmitteln für die Sanie
rung auf den Zeitpunkt verlegen, in dem 25 v. H. der 
Hauszinssteuer zum erstenmal wegfallen, d. h. auf den

1. April 1935.

Würde man einem Hausbesitzer zumuten, daß er heute 
schon Gebäude oder deren Teile beseitigt, weil sie un
gesunde Wohnungen enthalten oder gar, weil sie be
nachbarte Häuser durch ihre Lage, ihre Gestalt, ihren 
Schatten schwer benachteiligen, so würde man auf 
heftigen Widerstand stoßen. Dieser Widerstand würde 
nicht nur von den Grundeigentümern ausgehen, auch die 
Sachwalter der mündelsicheren Werte müßten dagegen 
Einspruch erheben. Denn auf jeden Fall würden heute 
irgendwelche „Werte" durch den Abbruch zerstört, mögen 
sie eingebildet oder noch tatsächlich vorhanden sein. 
Dabei ist die Frage — leider —  unerheblich, ob sie aus 
Anlaß einer früheren Schätzung künstlich in die Höhe 
getrieben worden sind. Auf jeden Fall bestehen Be
lastungen, für die das Grundstück mit Gebäuden haftet. 

D e r  b a u l i c h e n  G e s u n d u n g  mu ß  m i t h i n  
e i n e  a l l g e m e i n e  f i n a n z i e l l e  S a n i e r u n g

i) Die einzige Härte der Hauszinssteuer bestand in der schemati
schen Festsetzung der Berechnungsgrundlagen auf Grund der

Friedensmiete.

d e s  H a u s b e s i t z e s  v o r a u s g e h e n ,  soweit sich 
ungesunde Zustände auf diesem Gebiet herausgebildet 
haben. Die finanzielle Gesundung besteht aber in einer 
allmählichen T i l g u n g  d e r  h y p o t h e k a r i s c h e n  
B e l a s t u n g  und Abschreibung der Werte sowie in 
der Ansammlung von Erneuerungsrücklagen aus den Er
trägnissen der Miete. Daß diese — im gesamten sonstigen 
Geschäftsleben übliche — Regelung heute durchaus mög
lich ist, ergibt sich aus der Zusage der allmählichen Her
absetzung und schließlichen Streichung der Hauszins
steuer. Ein Bruchteil der wegfallenden Hauszinssteuer 
wird genügen, um derart hohe Beträge abzutilgen und 
später der E r n e u e r u n g s k a s s e  zuzuführen, daß 
Gesundungsmaßnahmen großen Ausmaßes innerhalb 
eines Menschenalters ohne große Härten für den Haus
besitz möglich sein werden2) Es kommt lediglich darauf 
an, die Tilgung, Abschreibung und Speisung der Er
neuerungskasse in vernünftige Bahnen zu lenken. Dafür 
hat Ministerialrat Dr. W  ö I z interessante Vorschläge 
gemacht, die nach Beratung in der Städtebau-Akademie 
der Öffentlichkeit mitgeteilt und der Reichsregierung 
unterbreitet werden sollen. Soviel jedenfalls kann schon 
heute gesagt werden, daß diese Maßnahmen im Ein
vernehmen mit dem organisierten Hausbesitz getroffen 
werden sollen, der an der Tilgung der hypothekarischen 
Belastung neuerdings großes Interesse bekundet.

Der Kernpunkt der Finanzierung der Gesundungsmaß
nahmen liegt in der Frage beschlossen, ob die Hauszins
steuer erlassen und der sich daraus ergebende Vorteil 
zum  T e i l  für Zwecke der Entschuldung und Erneue
rung durch Gesetz bestimmt wird. Die Entschuldung aber 
soll nach einem P l a n  erfolgen, der von einem 
S c h ä t z u n g s a m t  aufgestellt oder gebilligt wird. Die 
amtliche Schätzung, wie solche in manchen deutschen 
Staaten schon besteht, soll nach einem Vorschläge, der 
gegenwärtig der Städtebau-Akademie vorliegt, die hypo
thekarische Belastung des Bodens von derjenigen der 
Gebäude grundsätzlich trennen und sie so begrenzen, 
daß eine künstliche Aufblähung des Bodenwertes zu
gunsten der ungesunden Spekulation und zum Schaden 
der Bauforderungen der Handwerker in Zukunft unter
bleibt3).

b) D ie  t e c h n i s c h e n  G r u n d l a g e n  
d e r  S a n i e r u n g

Für die einzelnen Stufen der Gesundung sind ganz ver
schiedene Maßnahmen notwendig.

S t u f e  I. A l l g e m e i n e  V e r b e s s e r u n g  d e r  
b a u l i c h e n  u n d  w o h n u n g s t e c h n i s c h e n  

Z u s t ä n d e .

Die Gesundung der baulichen und wohnungstechnischen 
Zustände des g a n z e n  Gemeindegebiets ist das Ideal 
der Sanierung. Sie umfaßt vor allem die g e r i n g e 
r e n  Wohnungsmängel, deren Zahl Legion ist, deren Be
seitigung demnach eine der wichtigsten Aufgaben der 
Gemeinde werden muß, sofern die hohen Ziele der Be
völkerungspolitik erreicht werden sollen. Zu diesem 
Zweck muß möglichst bald die systematische Wohnungs
aufsicht einsetzen, die nichts Geringeres zum Gegen
stand hat, als eine periodisch wiederholte K o n t r o l l e  
s ä m t l i c h e r  G e b ä u d e ,  Wohnungen und Aufent
haltsräume. Mit ihr ist die Feuerschau und die Wohnungs
pflege zu verbinden. Die Mängel werden durch Be

st Das jährliche Aufkommen aus der Hauszinssteuer beträgt noch 
etwa 600 Millionen RM.
*! Damit werden Erkenntnisse der Wissenschaft endlich ausgewertet, 
die von Eberstadt und Weyermann zutage gefördert worden sind, 
und die in dem einfachen Satz gipfeln, daß die Bodenkaufpreis- 
Hypothek hinter den Forderungen der Baugläubiger zurückstehen 
müsse, wenn diese gesichert werden sollen.



ratung, im Weigerungs- oder Versäumnisfalle durch Auf
lage und Zwang beseitigt, wobei der F i n a n z i e r u n g  
d u r c h  I n s t a n d s e t z u n g s - D a r l e h e n  a u s  d e r  
E r n e u e r u n g s k a s s e  eine entscheidende Rolle zu
fällt. Selbstverständlich werden die Organe der 
Wohnungsaufsicht, die der Baupolizei dienstlich anzu
schließen oder zu unterstellen wären, ihr Augenmerk dar
auf richten müssen, daß die Instandsetzung bei solchen 
Bauten auf das Notwendigste beschränkt oder unter
lassen wird, die demnächst geräumt oder beseitigt 
werden sollen.

S t u f e  II. D u r c h f ü h r u n g  v o n  M i n d e s t f o r d e 
r u n g e n  h y g i e n i s c h e r ,  s o z i a l e r  u n d  k u l 
t u r e l l e r  Ar t .

Bei den neu zu schaffenden Bauvorschriften für Erneue
rungsgebiete muß man zwischen Stufe II bezw. III (teil
weise Erneuerung) und Stufe IV (völliger Neubau) unter
scheiden. Kommen im letzteren Falle nur die strengsten 
Forderungen baupolizeilicher Art in Betracht, so muß 
bei dem allmählichen Umbau älterer Stadtviertel im 
Sinne der Stufen II und III Rücksicht auf das Vorhandene 
und Einordnung in die bestehende Charakterbauweise 
walten. Die Bauvorschriften für die Sanierung können als 
Bestandteil einer Reichsbauordnung nur allgemeine Richt
linien geben. Es muß den einzelnen Gemeinden über
lassen bleiben, das für sie Passende zur bindenden Vor
schrift zu erheben. Dabei wird heute die Befürchtung, 
daß Interessenten einen unerwünschten Einfluß auf die 
Gestaltung der Bauordnung gewinnen, unbegründet sein. 
Um so unbedenklicher wird der Wunsch nach erhöhter 
Elastizität der Vorschriften und einer größeren Freiheit 
hinsichtlich der Gewährung begründeter Dispense laut 
werden4). Grundsätzlich sollte möglichst bald die Über
tragung der Dispensbefugnis auf die Lokalinstanz (ört
liche Baupolizei) erwogen werden, die allein zu einer 
wirklichen Vereinfachung des Geschäftsganges beizu
tragen in der Lage ist.

Es ist selbstverständlich, daß nunmehr auch in Erneue
rungsgebieten ganz andere M i n d e s t a n f o r d e r u n 
g e n  in baulicher Beziehung gestellt werden müssen, als 
es bisher für Altstädte üblich war. Das Bedenken, es 
könnten durch eingreifende Baubeschränkungen (d. h. 
durch Herabzonung) gewisse Werte zerstört werden, 
muß grundsätzlich fallen. O h n e  E i n g r i f f e  i s t  G e 
s u n d u n g  u n m ö g l i c h .  Es ist schon dargelegt wor
den, daß die finanzielle Gesundung, also Tilgung der 
Passiva und Abschreibung der fallenden Werte, nach 
den Grundsätzen des ehrbaren Kaufmanns, die Eingriffe 
vorbereiten und rechtfertigen soll.

Die Mindestanforderungen an die bauliche Beschaffen
heit von Gebäuden, Wohnungen und Aufenthaltsräumen, 
die von mir vorgeschlagen wurden und der Städtebau- 
Akademie zur Beratung vorliegen, gründen sich auf die 
Überlegungen über den „ g e f a h r d r o h e n d e n  Z u -  
s t a n d", der eintritt, w e n n  d a s  l e i b l i c h e  o d e r  
s e e l i s c h e  W o h l  d e r  B e w o h n e r  o d e r  d e r  
N a c h b a r s c h a f t  b e d r o h t  w i r d 5). DieWohnun-

4) Starre „bindende" Vorschriften unter Ausschluß der Gewährung 
von Dispensen und Ausnahmen sind schon in Neubauvierteln schwere 
Belastungen für die (dafür verantwortlich gemachte) „Bürokratie". 
Um wieviel notwendiger sind anpassungsfähige Bestimmungen für 
Altbauviertel, in denen fast jeder Fall anders liegt und kein Fall 
ohne Ortsbesichtigung entschieden werden kannl

5] Vgl. die erste Fassung in der Zeitschrift „Städtebau" Jahrg. 1934, 
Novemberheft: G . A. P l a t z ,  E n t w u r f  d e r  t e c h n i s c h e n  
B e s t i m m u n g e n  e i n e s  G e s e t z e s  ü b e r  d i e  E r h a l 
t u n g  und  E r n e u e r u n g  v o n  G e b ä u d e n .  Ober die
Notwendigkeit neuer baurechtlicher Grundlagen für die städte
bauliche Gesundung hat der Verfasser in der Zeitschrift „Die 
Wohnung" (Verlag Ernst Hübsch, Berlin) Jahrg. 1934, Heft 4/5, 
eingehend berichtet.

gen, Aufenthaltsräume und Gebäude müssen sich in 
einem Zustand befinden, der den Vorschriften der 
n e u e n  Bau- und Wohnungsordnung entspricht und 
nicht menschenunwürdig ist. Am wichtigsten sind zweifel
los die Bestimmungen über die G e s c h o ß z a h l ,  die 
B e s o n n u n g  und die Belüftung von Wohnungen. Die 
Zahl der Geschosse soll nach diesem Vorschlag in Sa
nierungsgebieten der Klein- und Mittelstädte auf drei, 
der Großstädte im allgemeinen auf vier beschränkt blei
ben. Die Bebauungsdichte allein nach der Fläche fest
zulegen, empfiehlt sich nicht. Das würde zu demselben 
Schematismus führen, an dem alle bisherigen Bauordnun
gen (notgedrungen) kranken und der zum großen Teil 
an dem Elend der großstädtischen Bebauung schuld ist. 
Denn solche Vorschriften gehen regelmäßig von den Ver
hältnissen eines bestimmten Grundstücks aus, als wenn 
es sich um ein isoliertes Stück Land handelte, mit dem der 
Staatsbürger „nach Belieben" —  so lautet die Vorschrift 
des BGB. —  verfahren darf6). D ie  b i s h e r i g e n  
B a u g e s e t z e  u n d  B a u o r d n u n g e n  g e s t a t t e n  
i n A 11 b a u g e b i e t e n —  v o n  v e r s c h w i n d e n 
d e n  A u s n a h m e n  a b g e s e h e n  —  d e n  A n b a u  
v o n  S e i t e n f l ü g e l n  u n d  H i n t e r g e b ä u d e n  
o h n e  j e d e  R ü c k s i c h t  a u f  d i e  V e r h ä l t 
n i s s e  d e s  N a c h b a r g r u n d s t ü c k s .  Einer solchen 
verkehrten Regelung gegenüber hilft nur die Besinnung 
auf die G e m e i n s c h a f t  der Grundeigentümer eines 
Baublocks.

In Zukunft werden alle baulichen Verhältnisse unter Be
rücksichtigung dieser Gemeinschaft zu regeln sein. Die 
Neuordnung der baulichen Zustände darf an der Nach
bargrenze nicht haltmachen. Die ganze städtebauliche 
Einheit, d e r  B a u b l o c k ,  i s t  d i e  G r u n d l a g e  
f ü r  e i n e  s i n n g e m ä ß e ,  a u f  d a s  W o h l  d e s  
V o l k s g a n z e n  g e r i c h t e t e  b a u p o l i z e i 
l i c h e  P r ü f u n g .  Unter diesem Gesichtspunkt sind die 
Belichtungs- und Entfernungsvorschriften für Gebäude zu 
beurteilen, ohne Rücksicht darauf, ob solche auf einem 
gemeinschaftlichen oder auf verschiedenen Grundstücken 
stehen.

Tritt zu diesem Grundsatz eine Vorschrift, die für die 
Mehrzahl der Aufenthaltsräume einer Wohnung oder 
einer Gewerberaumgruppe B e s o n n u n g  während des 
größten Teils des Jahres wenigstens für zwei Stunden 
täglich fordert, so ist damit ein Gebäudeabstand sicher
gestellt, der nach genauen Sonnenstandsermittlungen 
mindestens der eineinhalbfachen Höhe der s c h a t t e n 
g e b e n d e n  Gebäudewand entspricht. Man kann das 
gesteckte Ziel durch verschiedenartige Vorschriften er
reichen, von denen die einfachste sein dürfte:

„Hinreichende Besonnung wird erzielt, wenn Außenwände 
der Mehrzahl der Aufenthaltsräume von gegenüber
liegenden schattengebenden Gebäuden so weit entfernt 
stehen, daß ein Lichtstrahl unter 33 Grad gewährleistet 
wird. Die übrigen Aufenthaltsräume sind als genügend 
belichtet anzusehen, wenn man bei gutem Tageslicht 
überall ohne Anstrengung lesen kann."

Hinreichende Lüftung wird gewährleistet, wenn Quer
lüftung möglich ist. Die Querlüftung unter Hinzunahme 
des Treppenhauses und der Schrägrichtung ist im Not
fälle als genügend anzusehen.

Diese Andeutungen müssen genügen, um den Geist der 
neuen Bauordnung für Gesundungsgebiete zu kennzeich
nen. Es muß aber darauf hingewiesen werden, daß die 
Baupolizei ermächtigt werden sollte, nachbarliche Ver
hältnisse, soweit sie öffentlich-rechtlicher Natur sind, ohne

) § 903 BGB. lautet: Der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht 
as Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache nach 

Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen.



Unterstützung der Gerichte selbständig unter Um
ständen auch g e g e n  den Willen der Betroffenen — 
zu regeln. Damit wird der Baupolizei ein wichtiges 
Machtmittel an die Hand gegeben, Mißstände an der 
Nachbargrenze auch ohne das Radikalmittel des Ab
bruchs befriedigend zu regeln, das F e n s t e r r e c h t  
z u  v e r l e i h e n  und die Anordnung von Fenstern dort 
zu erzwingen, wo der Anbau aus baupolizeilichen oder 
wirtschaftlichen Gründen nicht mehr zu erwarten ist.

Der Bauordnung schließt sich die W o h n u n g s o r d 
n u n g  an, welche die Pflichten der Beteiligten — des 
Hausbesitzers, des Mieters, der Bau- und Wohnungs
polizei — regelt.

c) D ie  g e s e t z l i c h e n  G r u n d l a g e n  d e r  
S a n i e r u n g

Die gesetzlichen Grundlagen der Sanierung können durch 
einen Gesetzesvorschlag geschaffen werden, der gegen
wärtig von einem Ausschuß der Städtebau-Akademie vor
bereitet wird. Es ist dies der

„ E n t w u r f  e i n e s  G e s e t z e s  ü b e r  d i e  E r 
n e u e r u n g  ü b e r a l t e r t e r  G e m e i n d e g e b i e t e  
u n d  G e b ä u d  e."

Darin wird vorgeschlagen, daß die Wohnungsaufsicht 
(Wohnungspolizei) mit der Baupolizei verbunden und mit 
der B e s t a n d s a u f n a h m e  beauftragt wird. Die Ge
meinden und Gemeindeverbände werden verpflichtet, ihr 
Altgebiet daraufhin zu untersuchen, ob die städtebau
lichen Einrichtungen und die Beschaffenheit der Bauten, 
Wohnungen und Aufenthaltsräume einer gesunden Be
friedigung des Wohnbedürfnisses entsprechen. Wo dies 
nicht der Fall ist, haben sie dafür zu sorgen, daß diese 
Objekte in einen Zustand versetzt und darin erhalten 
werden, der den Vorschriften der Bau- und Wohnungs
polizei, den Erfordernissen der öffentlichen Gesundheit 
und Wohlfahrt ebenso wie des Verkehrs und der allge
meinen Sicherheit entspricht.

Im Zuge der Untersuchung sind diejenigen Gebiete, die 
diesen Anforderungen nicht entsprechen, zu E r n e u e 
r u n g s g e b i e t e n  zu erklären. Handelt es sich um 
Einzelgrundstücke, so werden sie zur Teilerneuerung be
stimmt. Die organisatorische und finanzielle Durchführung 
der Sanierung — eine Folge von Maßnahmen, die sich 
über viele Jahre hinziehen — wird in dem Gesetzentwurf 
auf zwei verschiedenen Wegen vorbereitet:

1. im Wege der Bildung eines sog. .¡L  w e c k v e r 

m ö g  e n s" oder

2. im W ege der E n t e i g n u n g  und des freihändigen 
A n k a u f s  der betroffenen Grundstücke.

Der letztere Weg ist der allein bisher erprobte. Er ist 
für die Gemeinde oder für den Träger des Gesundungs
plans außerordentlich kostspielig und daher für große 
Aktionen, wie solche allein erfolgreich sein können, un
durchführbar. Hingegen verspricht der Weg über das 
Z w e c k v e r m ö g e n ,  den Ministerialrat Dr. W ä l z  
vorgeschlagen hat7), außerordentliche Erfolge bei gering
ster Belastung der Gemeinde oder eines sonstigen Trä
gers. Das Zweckvermögen hat einen Vorläufer in der 
„Masse" des Grundstücks-Umlegungsverfahrens. Die Ver

waltung des Zweckvermögens soll einer Organisation des 

Hausbesitzes anvertraut werden.

Die eingebrachten Teile des Zweckvermögens bleiben 

selbständig, die Verträge werden, soweit dies mit dem 
Ziel der Gesundung vereinbar ist, nicht angetastet oder 
werden sinngemäß nach Vereinbarung geändert. Nach

') Zentralblatt der Bauverwaltung. 1934, Heft 39. S. 519. Min.-Rat 
Dr. Wölz: „En  Vorschlag zur reditlidien Regelung der Althaus- und 
Altstadtsaniening.'

erfolgter Gesundung wird der ursprüngliche Rech+s- 
zustand wieder hergestellt.

Zur Durchführung des Gesundungsplans können nötigen
falls die Bausperre und die Verfügungssperre angewandt 
werden. Durch Bausperre können Neu- und Umbauten 
untersagt werden, die dem Gesundungsplan wider
sprechen; Ausnahmen können mit Zustimmung der Ge
meinde gewährt werden, wenn auf Entschädigungs
ansprüche aus der Werfsteigerung bei Durchführung des 
Plans verzichtet wird. Bei Verfügungssperre dürfen Be
lastungen mit dinglich gesicherten Schulden sowie Pacht- 
und Mietverträge nur mit Genehmigung der Gemeinde 
abgeschlossen werden.

Für die Enteignung zum Zweck der Gesundung mußte ein 
Reichsgesetz geschaffen werden. Der Enbau des Ent
eignungsrechtes in das Reichs-Boden- und Baugesetz 
wird anzustreben sein. Der Zwang zur Tilgung von 
Hypothekenschulden wäre möglichst bald gesetzlich fest
zulegen.

Der ganze Komplex der Bestimmungen, die der Ge
sundung als gesetzliche Grundlage zu dienen hätten, 
wird zweckmäßig in einem kurzgefaßten Grundgesetz 
zusammengefaßt, während die Enzelheiten den Aus
führungsverordnungen — wie z. B. Bauordnung, Woh
nungsordnung, Tilgungsordnung, Schätzungsordnung usw. 

— zu überlassen wären.

d) D ie  O r g a n i s a t i o n  u n d  D u r c h f ü h r u n g  
d e r  G  e s u n d u n g s m a 6 n a h m e n 

Trägerin der Gesundung wird im allgemeinen die Ge
meinde sein. Die B e s t a n d s a u f n a h m e  sollte man 
der Baupolizei übertragen, die zu diesem Zweck mit der 
Wohnungs a u f s i c h t (Wohnungspolizei) beauftrcgt 
wird. Die Baupolizei ist heute — von wenigen Aus
nahmen abgesehen — eine „Auftragsangelegenheit" der 
Gemeinde, also eine aus den Hoheitsrechten des Staates 
übertragene Funktion, keine Angelegenheit der Selbst
verwaltung. Der Vorschlag, die Wohnungspolizei in der 
einfachsten Weise mit der Baupolizei zu verbinden, ent
spricht Erfahrungen der Praxis und folgt aus dem Ge
danken, daß die Baupolizei diejenige Behörde ist-, die 
die Auflagen zu erlassen und ihre Erfüllung nötigenfalls 
zu erzwingen hat. Was liegt unter diesen Umständen 
näher, als ihr die Gesamtheit jener Aufgaben zu über
tragen, deren erheblicher Teil ihr bereits obliegt, da 
sie die Gebäudeschäden schwerer Art schon heute er
mittelt oder auf Grund von Anzeigen zur Kenntnis nimmt. 
Freilich wird die Baupolizei auch in personeller Hinsicht 
entsprechend auszubauen sein.

Die Wohnungs p f l e g e anderseits wird eine reine Ge
meindeangelegenheit bleiben müssen (ebenso wie die 
Wohnungs f ü r s o r g e). Sie wird zweckmäßig mit der 
familienfürsorge verbunden, den Gesundheitsämtern oder 
ähnlichen Enrichtungen eingegKedert und in der Regel 
von weiblichen Kräften gehandhabt. Ihre Berichte und 
Karten werden eine wertvolle Ergänzung der baulichen 
Bestandsaufnahme bilden.

Die A u f l a g e n  der Baupolizeibehörde, die auf In
standsetzung, Umbau oder Abbruch gerichtet sind, müssen 
durchaus dem Enzelfall angepaßt werden. Der Ideal
zustand soll jedem Beamten vorschweben; er muß sich 
aber in jedem Falle darüber klar werden, ob die Auf
lage dem Betroffenen zugemutet werden kann, ob sie 
wirtschaftlich tragbar ist, und in welcher Zeit sie durch
geführt werden kann. En  schadhaftes Dach muß sofort 
geflickt werden, ein baufälliges Haus binnen kurzer Frist 
abgerissen werden. Hingegen wird man ein verwahr
lostes Hintergebäude — trotzdem es minderwertige 
Wohnungen enthält — vielleicht noch zehn bis zwanzig 

Jahre belassen müssen, d. h. b is  z u  j e n e m  Z e i t 
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p u n k t ,  i n d e m  d i e  A u f l a g e  o h n e  n e n n e n s 
w e r t e n  V e r l u s t  f ü r  d e n  B e t r o f f e n e n  e r 
f ü l l t  w e r d e n  k a n n .

Der Zeitpunkt der Erfüllung der Auflage wird schon 
heute zu bestimmen sein. Er richtet sich nach dem Zeit
raum, innerhalb dessen das abzubrechende Gebäude bei 
geordneter Wirtschaft abgeschrieben sein wird. Die Bau
polizei wird also im engsten Einvernehmen mit dem 
S c h ä t z u n g s a m t  arbeiten müssen, das in dem G e
setzentwurf der Städtebau-Akademie vorgesehen ist und 
für die Durchführung einer wirksamen und sparsamen 
Sanierung unerläßlich ist.

Die Auflagen zur städtebaulichen Gesundung sind also 
schrittweise durchzuführen, und zwar in dem Maße, wie 
die wirtschaftlichen Verhältnisse dies ohne übermäßige 
Härten zulassen. Sie umfassen sowohl Maßnahmen der 
Stufen II und III (Ausräumung des Blockinnern, Beseiti
gung überständiger und ungesunder Wohnungen und 
Gebäude), als auch diejenigen der Stufe I (allmähliche 
Verbesserung der g e s a m t e n  Bau- und Wohnungs
verhältnisse einer Gemeinde). Beide Aufgaben sind 
gleich wichtig. Man sollte aber u n v e r z ü g l i c h  dort 
anfangen, wo man jetzt schon zugreifen kann, d. h. bei 
der a l l g e m e i n e n  W o h n u n g s a u f s i c h t .  Damit

läßt sich fast ohne jeden Aufwand unendlich viel Segen 
stiften. Denn ein erheblicher Teil der Instandsetzungen 
kann aus Mitteln der Erneuerungskasse durch Anleihe 
finanziert werden, deren Tilgung aus Mieten für moder
nisierte Wohnungen sicher zu erwarten ist.

Hingegen sollten große Aktionen schon heute in Aus
sicht genommen und g e p l a n t  werden, da ihre Durch
führung sich über Jahrzehnte erstrecken muß, wie oben 
dargelegt wurde.

Allem anderen muß eine Neugestaltung der Gesetz
gebung vorausgehen, ohne die eine bauliche Gesundung 
unmöglich ist. Die Geschichte der bisherigen Versuche hat 
bewiesen, daß dieses gigantische Werk nur auf völlig 
neuen Grundlagen aufgebaut werden kann. Die bis
herigen haben sich als unbrauchbar erwiesen, da sie 
einerseits den Trägern ungeheure Opfer auferlegen, 
anderseits die Nutznießer in unverdienter Weise be
reichern. Von der Deutschen Akademie für Städtebau, 
Reichs- und Landesplanung soll aber eine neue Form der 
Gesundung vorgeschlagen werden, die vom Ausgleich 
der Lasten und Vorteile auf lange Sicht ausgeht und 
daher falls die gesetzlichen und organisatorischen 
Voraussetzungen erfüllt werden — umfassende Erfolge 
verspricht.

KO STEN VERG LE ICH  ZW ISCHEN  R E IN ER  Z IEG EL -  UND 
G EM ISCH TER  LE ICH TBA U PLA TTEN -BA U W EISE

Sem inar für B auw irtschafts leh re , Techn. Hochschule H annove r, P ro f. W ickop

Ein einwandfreier Wirtschaftlichkeitsvergleich zwischen 
verschiedenen Ausführungen eines wesentlichen Bau
elementes läßt sich nicht anstellen durch einen Vergleich 
der Einheitspreise dieser Konstruktionen. In den meisten 
Fällen beeinflußt die Änderung eines für die gesamte 
Konstruktion wichtigen Bauelementes auch die Konstruk
tion oder doch die Maße anderer Bauteile, was aber 
bei der Errechnung des Einheitspreises nicht berücksichtigt 
wird. Ganz besonders gilt diese Rückwirkung von so 
wesentlichen Elementen wie der hier zur Untersuchung 
stehenden Außenwand und Decke. So beeinflußt die Ver
änderung in der Baustärke der Außenwand die Größe 
aer bebauten Fläche; dasselbe gilt für die Deckenstärke 
mit Bezug auf die Geschoßhöhe.

Man kann also nur dann einwandfrei vergleichen, wenn 
man alle diese Nebeneinflüsse in der Berechnung mit
erfaßt. Das geschieht am besten durch die getrennte 
Kostenermittlung für ein und dasselbe Haus in den ver
schiedenen Bauweisen, d. h. also, für ein bestimmtes 
Bauprogramm werden unter genauer Einhaltung von 
nutzbarer Fläche und Raum in den verschiedenen Bau
weisen die Kosten getrennt festgestellt und dann ver
glichen.

Zur Untersuchung stehen hier die Bauweisen:

1. normale 38 cm starke Ziegelaußenwand mit Holz
balkendecke (Abb. 2).

2. 25 cm starke Ziegelaußenwand, innen mit 5 cm starken 
Dämmplatten isoliert; die Decken als Holzbalkendecken 
unter Verwendung von Dämmplatten (Abb. 2). (Das be
deutend geringere Eigengewicht dieser Decke und der 
kleinere Balkenabstand — 66 gegen 80 cm — ermöglicht 
einen geringeren Holzaufwand für den Quadratmeter 
Deckenfläche.)

Es werden also in der Untersuchung die K o s t e n  d e r  

r e i n e n  Z i e g e l b a u w e i s e  denen einer g e 
m i s c h t e n  L e i c h t b a u p l a t t e n - B a u w e i s e  ge
genübergestellt.

Als Untersuchungsobjekt wurde ein kleines zwei
geschossiges Einfamilienhaus mit rd. 100 m2 Wohnfläche 
(vgl. Abb. 1) gewählt, eine Hausform, die ihrer Größe 
nach künftig besonders häufig zur Ausführung kommen 
wird.

Der Untersuchung der Isolierkonstruktion liegen Wärme
leitzahl und Preise der Dämmplatten „ T o r f o t e k t "  
und „ H e r a k l i t h "  zugrunde, weil diese zu den besten 
und bekanntesten Platten dieser Art gehören, sich seit 
Jahren bewährt haben, ihre Preise zudem genau die 
gleichen sind und die Wärmeleitzahl nach den jüngsten 
Untersuchungen für beide als gleich gelten kann (X = 0,07 
einschl. der in der Bauweise bedingten Zuschläge).

Um den Vergleich nicht unnötig umfangreich und daher 
unübersichtlich zu machen, sind (vgl. den Anhang), nur 
die voneinander in der Ausführung abweichenden Bau
teile einzeln berechnet. Im übrigen ist für den Kubikmeter 
umbauten Biaumes der Ziegelbauweise ein Einheitspreis 
von 22 RM (Herbst 1933, Ziegelsteinpreis 32,50 RM frei 
Bau) zugrunde gelegt, so daß sich die Kosten des Torf
otekt- bzw. Heraklith-Hauses ergeben als Differenz zwi
schen den Gesamtkosten des Ziegelhauses und dem Unter
schied in den Kosten der voneinander in der Ausführung 
abweichenden Bauteile der beiden Bauweisen.

Unter der Gesamtwirtschaftlichkeit des Hauses, die hier 
untersucht werden soll, wird verstanden die Summe aller 

m e.'nem Jahr für das Haus auflaufenden Beträge für
A. jährliche Kosten der Bauanlage (Verzinsung und 
Amortisation),

B. jährliche Brennstoffkosten der Heizung,

C. jährliche Anlagekosten der Heizung (Verzinsung, 
Amortisation und Reparatur),

also die Summe, die der Bewohner des Eigenheimes für 
„Miete und Heizung ausgeben muß.

Das Ziegelhaus kostet errechnet nach Kubikmeter um
bauten Raumes:
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2 Ausbildung der W ände und Decken in den Bauten 1:15

Grundfläche

„  -ty 8 0 0  UT?
MLKENENTFERNUNS y  kb cm

10,82 . 6,88 = 74,442 
3,72 . 0,50 = 1,860

76,302 m2 
Höhe: 2,50 + 3,03 + 2,93 = 8,46 

Umbauter Raum : 76,302 . 8,46 = 645,515 ms 
1 m3 kostet 22 RM (gute Ausstattung, Herbst 1933, Ziegelpreis 
32,50 RM frei Bau)

Gesamter Preis: 645,515 ■ 22,00 ............14 201 RM

Die Kosten derjenigen Teile des Ziegelhauses, die von
denen des Dämmplattenhauses abweichen, betragen für:
M aure ra rb e iten ................................................... . . . .  3 189,45 RM
Putzarbeiten ............................................................. . . .  649,48 ,,
Zimmerarbeiten .............................................................................  995,65 „
M ehrarbe iten ..................................................................................  145,66 „

5 000,24 RM

Die vom Ziegelhaus in der Ausführung abweichenden 
Konstruktionsteile des Dämmplattenhauses kosten an:
Maurerarbeiten ........................................................................... 3 191,44 RM
Putzarbeiten ................................................................................  331,54 „
Zimmerarbeiten .........................  .............................................714,99 ,,

4 237,97 RM

Die Differenz zwischen diesen Sonderkosten der beiden
Bauweisen b e t rä g t .................................................  762,27 RM.

Die Anlagekosten des Torfotekt- bzw. Heraklith-Hauses
betragen a l s o ....................................................... 14 201,33 RM

-762 ,2 7  „

13 439,06 RM.
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Von diesen Baukosten sind noch als Verminderung der 
Einrichtungskosten für eine kleinere Heizanlage, wie unter
C. noch gezeigt wird, abzuziehen . . . .  401,14 RM. 

Damit betragen die tatsächlichen Baukosten (einschl. Heiz
anlage) für das Torfotekt- bzw. Heraklith-Haus

13 037,92 RM

und die Differenz gegenüber den entsprechenden Kosten
des Z iegelhauses...........................1 167,41 RM;
das bedeutet eine Anlagekapitalersparnis von rd. 9 v. H. 
zugunsten des Torfotekt- oder Heraklith-Hauses.

Die jährlichen Bauaufwendungen für beide Häuser aus
schließlich Heizanlage unter der Annahme eines Satzes
von 7 v. H. für Verzinsung und Amortisation sind:

für das Z ie g e lh a u s .............................................................  994,09 RM/Jahr
für das Dämmplattenhaus .......................................  940,73 RM/Jahr.

Zu untersuchen bleibt noch der Vorteil, den die bessere 
Wärmedämmung für die Heizkosten des isolierten Hauses 
mit sich bringt.

Die der Wärmeverlustberechnung der beiden Häuser zu
grundeliegenden Wärmedurchzugszahlen (k-Zahlen) sind 
nachstehend zusammengestellt:

W ä r m e d u r c h g a n g s z a h l e n  d e r  v e r s c h i e 
d e n e n  K o n s t r u k t i o n s t e i l e

kcal/m2h°C
AW 25 cm Ziegel mit 5 cm Torfotekt bezw. Heraklith in 

0,5 cm Zementmörtel verlegt, außen 2 cm, innen 
1,5 cm Putz 0 77

AW desgl., jedoch nur 2,5 cm Dämmplatte 1*25
AW 38 cm Ziegel, außen 2 cm, innen 1,5 cm Putz 1,34

D Dämmplattendecke über Erdgeschoß (siehe Zeichnung!) 0,70 
D Dämmplattendecke über Obergeschoß 0 83
D desgl., aber nur mit 2,5 cm Torfotekt oder Heraklith 0^80

Zur Errechnung des jährlichen Wärmeverlustes dienen 
folgende Annahmen:

200 Heiztage/Jahr 
18 Heizstunden/Tag 

d. i. 3 600 Heizstunden/Jahr.

Mittlere Außentemperatur für diese 200 Heiztage (Ende 
September Anfang Mai) für den Außenbezirk der 
Stadt Hannover

t = + 2<>C (für den Brennstoffbedarf), 
t ~ 15°C (für die Größe der Heizanlage).

Leistung und Kosten des Heizmaterials:

1 kg Zechenkoks liefert 6 300 kcal,
der Wirkungsgrad der Heizanlage betrag; 65 vH,
50 kg Zechenkoks kosten 2,10 RM.

Die Wärmeverlustberechnung (die Wärmestände der 
Räume sind aus den Zeichnungen zu ersehen) ergibt:

Wärmeverlust des Z iegelhauses.............................. 11 393 kcal/std-
das e r fo rd e r t ..............................................................................  200,2 Ztr/Jahr;

das kostet..........................................................................  420,42 RM/Jahr.

Die entsprechenden Zahlen für das Dämmplattenhaus sind:
Wärmeverlust ................................................................  9 603 kcal/std;
das erfordert.....................................................................  168 8 Ztr/Jahr;

das ko s ,e t..........................................................................  354,48 RM/Jahr.

Der Erfahrungswert, daß zur Erzeugung von 30 000 
WE/Std. ein Heizungsanlage-Aufwand von etwa 1600 RM 
(Herbst 1933) notwendig ist, ermöglicht es, auch die 
Unterschiede in den Anschaffungskosten für die Heizungs
anlage auszudrücken:

das Ziegelhaus verlangt für eine Heizanlage, die
bei 15° C ausreicht, 41 384 kcal/std.............................. 2 207,14 RM

das Dämmplattenhaus bei 33 870 kcal/std . . . . . .  1 806,00 RM;

die Ersparnis zugunsten des Dämmplattenhauses beträgt 

also 401,13 RM.
Bei einer Jahresbelastung von 10 v. H. für Verzinsung, 
Amortisation und Reparatur sind jährlich an Mitteln auf
zuwenden:

für das Z iegelhaus....................................................................... 220,71 RM,

für das Dämmplattenhaus........................................................ 180,60 RM.

Die Zusammenfassung der einzelnen jährlichen Kosten er
gibt für das Ziegelhaus:

A. Jährl. Kosten der Bauanlage............................................  994,09 RM,
B. Jährl. Brennstoffkosten der H e izung .............................  420,42 „
C. Jährl. Kosten der H e izan lage ......................................... 220,71 „

1 635,22 RM;

für das Dämmplattenhaus:
A. Jährl. Kosten der B a u a n la g e ........................................  940,73 RM,
B. Jährl. Brennstoffkosten der H e izu n g .............................  354,48 „
C. Jährl. Kosten der H e iz a n la g e ........................................  180,60 „

1 475,81 RM.

Die Differenz für die jährlichen Gesamtaufwendungen 
beider Häuser beträgt zugunsten des Torfotekt- bzw. 
Heraklith-Hauses 159,41 RM;
das bedeutet für den Bewohner des Eigenheimes e i n e  
E r s p a r n i s  v o n  rd.  11 v. H. (10,8 v. H.) oder im vor
liegenden Fall von monatlich rd. 13,3 RM.

Es soll nicht unerwähnt bleiben, daß dieses Ergebnis 
gleiche bautechnische Güte, Lebensdauer und Unter
haltungskosten beider Bauweisen zur Voraussetzung hat. 
Diese Annahme ist aber durchaus berechtigt, denn die 
Isolierbauweise sowohl der Außenwand als auch der 
Decken hat sich seit Jahren als einwandfrei bewährt, ohne 
daß Risse in den uns bekannten Beispielen aufgetreten 
sind, wenn die Fugen zwischen den Dämmplatten, wie 
das hier auch in der Rechnung berücksichtigt ist, mit 
Jutestreifen überklebt werden. Weiterhin bietet die 25 cm 
starke Außenschale aus Ziegelsteinen in Verbindung mit 
dem Außenputz einen unbedingt sicheren Regenschutz 
und ist sogar wegen der größeren Wärmedämmung durch 
die Isolierplatte besser gegen Schwitzwasserbildung ge
sichert als die 38 cm starke Ziegelwand. Die Ersparnis 
von 11 v. H. steht also auf einer objektiven Vergleichs
grundlage.

Der hier gebrachte Wirtschaftlichkeitsvergleich berück
sichtigt den Fall, daß man die in dem Isolierbaustoff ent
haltene Wärmedämmungseigenschaft bestmöglich aus
nutzt; daher ist für die Außenwand die 5 cm starke Dämm
platte verwendet, weil sie die wirtschaftlichste Dämm
schichtstärke für die hier untersuchten Platten darstellt. 
Und durch deren Verwendung wird die bedeutende Heiz
kostenersparnis erzielt.

Der Fall kann in der Praxis aber auch anders liegen: 
Der Bauherr ist mit der Wärmedämmung einer 38 cm 
starken Ziegelwand zufrieden, zieht es dafür aber vor, 
an Baukosten zu sparen. Besonders bei einfachen Bauten 
wie z. B. in der Siedlung, bei denen verhältnismäßig 
wenig Räume für die Beheizung in Frage kommen, kann 
man unter solcher Voraussetzung die 1,5 cm starke Dämm
schicht für die Außenwand (k =  1,25) wählen und isoliert 
die Decke über dem Obergeschoß auch nur mit 2,5 cm 
Torfotekt bzw. Heraklith (k =  0,83). Das entspricht den 
Verhältnissen beim normalen 38 cm starken Außenmauer
werk aus Ziegeln (k =  1,34) und der üblichen Holz
balkendecke (k =  0,81). Dadurch erzielt aber der Bau
herr eine weitere Ersparnis an Baukosten von 383 RM; 
das sind weitere 3 v. H. der Gesamtbaukosten, die zu
sammen mit 11 v. H. also eine Ersparnis von 14 v. H. er
geben. Diese letzte Ersparnis kommt aber natürlich nur 
dann tatsächlich voll zur Auswirkung, wenn die Heiz
ansprüche an die einzelnen Räume so gering sind, daß 
sie nicht durch den Fortfall an Heizanlage-Ersparnis, die 
hier mit rd. 401 RM errechnet wurde (vgl. oben unter C), 
wieder aufgezehrt werden.
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BEHANDLUNG DER A U SSEN R EK LA M E  
IN BEBAUTEN  O RTSCH AFTEN

D r.-lrg . He — j t  De!!us, Berlin

Des neue R e e  bearöhr sich ncch K re ie r  auf kt lu re fe a i 
G eb iete e a e  Bereinigung von a lle r- fc isch er Fcssccen - 

wesen zu erreichen. Bestes Be iscie i c l t  der- G eb iere  

des Bcu-wesens dafür ist d ie in ce'~ W ohnsiedl .-g s -  
ce se 'z  'ece^de M ogfc-.<eit zur SäAeboM ilchen Au^bc.- 

p lcnung. Zur Erreichung der gedeckten kuttureJ e-- ZJe e 

ist eher noch eine g ro6e  E rz ie -u rg scrb e it zu leisten. 

Auf der- G eb iete  des Rekicrne»esens. des sich bei um

fassender Anschauung von d en  des Städtebaues n ic ir 

kremten laö t, is i durch d ie 2. Verordnung vom 27. IG . 33 

zur Durchführung des G esetzes vor» 12. 9. 33 Ib e r WTrt- 

schaftswerbung und durch d ie ne»er  Besr ——¡.nger bes 

W erbercts von- 1. 6. 34 über Au-3ercnschicg der e'ste 

Schrtt zu e :"er Beeinflussung getan. N ccr d ieser V er

ordnung § 6 k c -"  der W erberat best-’— e*- in w etcre- 

Gebiete-- und an welchen S ie le n  AufienreU am e r'c rt 
ausgetührt werde'- d erf. D ie Besr —  .- c e - des W erbe

rats sehen vo r, d c€  au ß e fh d b  gescr csse^er Ortschc^-s'' 

d ie Genehm igung zur W irtschcftsw erbang e r  „fest an

gebrachter S te ile - " allgem ein zu versagen ist. Sow eit 

sie bereits erteilt ist, w ird sie allgem ein zurikfcgenom - 

men. Für d ie bebauten O rtste ile  ist e d e r b isher noch 

keine neue H cndhcbe gegeben, um d e -  ReJdcme- 

unwesen, des sich h ier besonders bre;*ge^-ccr* ha* w irk

sam  entgegentreter zu können. Für d e se  G eb-ere gil+ 

daher noch d ie unzu äng "che G rund lage der Verur'- 

siaitungsgese^-zgebung. M it d ieser ist bekci— ich p rak

tisch nichts anzufengen , zum al, w er  - d 'e Be? urigen

d ieser Gesetzgebung weiterhin von einem nur q o 'ze i- 

ch eirgesre- her B aupo fize ib ea—ea gehandhebt w e rce -. 

Es • e :e '-  s<h de~er '•erscb iece'-e sCcce-ursc-e La ree r 

Bevern W ür—em eerg und Hesse-- »c r anic Bt gese^e- 
Bestimmungen zu ermessen. d ie bei nicht ekm aad be ie r 

nrchftc klonischer Ausbildung der Bevr* o rhabea r :e  Ab
lehnung des Bauantrages versehen. Le icer fei c c c u rc r  

deS d ie B e to n e !.n g  der Au-^enrescc-e k l d e r Siödben 

a e r Bcuberatungsdel e r  aer G em e-ce -- csr ücereil ent

zöge^ und w 'eeer in d ie H erd e  der B c .co T ze N e rx c1- 
tang g e  ec* wurde, a e ' Bn flud  der G e - e r c e r  au* e cs  

m en anrver—aute Gec-'e»- städtebaulichen A ufbaues, ce r 

e  überhaupt ~ur »o>- der G eiiK !indc »erw aitung beurteilt 
werden kann gänzlich  ausgeschciter wenn nicht ce r 

G em e i-ce e ite r oder sein S teu e rfre ie r S te cfccu rc- 

g lekhzed ig  euer aer BaupaEzEiverwater isr oder ae- 
s c rc e re  c c .c - e g e c — er ce-" Gerne -c e  c in g critf f et £> c,

M c---- cg  de '- g ege^ 'ae r *c  -5 - c c ä  d e  Bedeutung aer

RekJcmegestaftung für bcs Äussere*- des S rcctaü ces ur- 

w eseitf "ch isr. eine soiche Auffassung w ürde aber nur :  e  

Tc+scche bestätigen cc-5 a e — Ib e rw 'eg erce^  T e l ce r 

Be*öfterung der S'nn für o rchitektormscrie S iä c *e c c _- 

gesicm .rg  und für E —̂ cc-f-eit der Baugesänung  a c- 

hander geka<— e -  ist. Ik tse re  G -cä srä c-e  b ieten heule  

-asr ausnahnslo s ersc-'e<xe'-ce Beisp ie le r lr  c 'e se  ~c*- 

scche d ie einem fe irrü - enden Auge ai e rd lrg s ä rg st 

b ew .ä r geworden isr. Besc'-cers B e r 'r  ¡st in (Seser Se

z ie r .  -g  e i- M usterbeispiel der A nsa—  .  -g  '•e r Recam e-
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greueln. Das liegt insbesondere auch daran, daß sich 
in der Vergangenheit keine Stelle gefunden hat, die in 
dieser Beziehung richtunggebend war. Die verantwort
liche Stadtverwaltung hat auch hier dem „freien Spiel 
der Kräfte" hemmungslos ihren Lauf gelassen, aus dem 
Gedanken heraus, auch hierin den amerikanischen Vor
bildern nacheifern zu müssen. Diese Vorbilder sind aber 
nur in der Einbildung vorhanden, denn es gibt keine 
amerikanische Stadt, die derartig hemmungslos an ihren 
Gebäuden einen solchen Reklamespektakel vollführt, wie 
er in Berlin zu Hause ist. Auch in England kennt man 
eine solche Reklame nicht. Man ist vielmehr sehr dar
auf aus, dem Gedanken der Eingliederung aller Objekte 
in das Stadtbild Rechnung zu tragen, wie eine neue Vor
schrift des Londoner Grafschaftsrats über die Gestaltung 
der Tankstellen beweist.

Uns genügt es anscheinend nicht, daß Schilder oder Auf
schriften an den Häusern angebracht werden. Es müssen 
darüber hinaus Schaukästen Aushängezeichen jeder Art, 
Fahnen usw. angebracht werden, um eine tolle Maskerade 
des Hauses zu Wege zu bringen. Die Untergrundbahn- 
Eingänge, die Masten der Straßenbahn- oder Beleuchtung 
müssen herhalten, Reklameschilder aufzunehmen. Es ist 
schon ein Wunder, wenn es einmal gelingt, einen Eisen
bahnübergang von Reklame freizuhalten. (Vgl. Ringbahn
überführung Tempelhof.) Dazu kommt, daß bestimmte 
Großfirmen für jeden Fall auf einer bestimmten Art ihrer Re
klame nach Form und Farbe bestehen zu müssen glauben, 
selbst wenn diese von einer marktschreierischen Häßlich
keit ist. Nur in wenigen Fällen ist es gelungen, durch 
Zusammenarbeit zwischen Antragsteller (Firma und Re
klamegestalter) und Bauberatung eine Eingliederung 
solcher Reklamen in das Straßenbild und eine Unterord
nung unter das Gebäude zu erreichen.

Für solche beratende und zusammenwirkende Arbeit ist 
jedoch bei der Behandlung der Reklamegesuche durch 
die Baupolizei kein Platz. Diese hat nicht die vor
gebildeten Kräfte hierfür und in der Regel auch nur so
viel Beamte, daß sie eben die schlimmsten Fälle bau
polizeiwidriger Bauten durch Kontrolle verhüten kann. 

Es gibt nur wenig Städte in Deutschland, die sich der 
Frage der Außenreklame besonders und auch erfolgreich 
angenommen haben. Zweifellos ist man in Süddeutsch
land in dieser Beziehung feinfühlender als in Nord
deutschland. Trotzdem steht Hamburg hier an erster 
Stelle und ist seit 1912 vorbildlich tätig. In dem Ham- 
burgischen Baupflegegesetz vom 15. 3. 1929, das das 
bereits 1912 erlassene Baupflegegesetz aufhebt, sind zur 
Verhütung der Verunstaltung einzelner Bauten oder des 
Straßen-, Hof- oder Landschaftsbildes durch Außen
reklame ins einzelne gehende Bestimmungen enthalten. 
Die Ausübung der Baupflege liegt einem besonderen 
Baupflegeamt ob, das der Polizeibehörde untersteht. 
Das Amt entscheidet nach seinem Ermessen. Nur in 
wichtigen Fällen wird ein Sachverständigenbeirat gehört.

Noch wichtiger ist die Möglichkeit der Anordnungen durch 
das Baupflegeamt, nach denen früher genehmigte Re
klamezeichen entfernt und verwahrloste Reklamen in einen 
ordnungsmäßigen Zustand versetzt oder entfernt werden 
müssen. Hierfür soll mindestens eine einjährige Frist ge
setzt werden. Der verdienstvolle Leiter des Baupflege
amts, Baudirektor Hellweg, hat bereits im Jahre 1932 
einen Entwurf für das Reichsgesetz zum Schutze des 
Orts- und Landschaftsbildes gegen die Verunstaltung durch 
Reklamezeichen vorgelegt, der im wesentlichen die G e 
danken des Hamburgischen Baupflegegesetzes auf das 
Reichsgebiet angewendet wissen will. Wenn nicht, was 
in erster Linie wünschenswert wäre, die ganze Frage 
der Verunstaltung in dem zu erwartenden Reichsplanungs
gesetz geregelt wird — da sie eine städtebauliche

Frage ist —, so ist es jetzt an der Zeit, eine reichs
gesetzliche Rahmenregelung zu treffen und Handhaben 
zu schaffen, die den Gemeinden einen positiven Erfolg 
ermöglichen. Für die unter das Wohnsiedlungsgesetz 
fallende Genehmigungspflicht (Verkäufe, Teilungen usw.) 
von Grundstücken ist die Möglichkeit gegeben, daß die 

G e m e i n d e  im Wege der Auflage auch die Reklame 
verhindern oder beeinflussen kann. Diese Möglichkeit 
erfaßt aber nur die b e b a u t e n  Teile eines Gemeinde
gebietes und dann, wenn die betreffenden Grundstücke 
verkauft werden. Umfassendere Regelung, die sich vor 
allem auch mit der Entfernung oder Verbesserung der 
Reklame befaßt, ist daher nicht zu vermeiden.

Es würde auf diese Weise die abscheuliche, Schminke, 
die zahllosen Gebäuden anhaftet, beseitigt und damit 
den Straßen- und Platzräumen wieder ein einfaches 
architektonisches Gesicht gegeben. Für die Durchführung 
dieser Arbeit, die natürlich nur auf einen längeren Zeit
raum verteilt möglich ist, wären genaue Rahmenpläne für 
alle Straßen- und Platzräume erforderlich, nach denen 
die Gestaltung der Reklame erfolgen soll; denn- es soll 
ja nicht die Reklame gänzlich verhindert werden, sondern 
nur den architektonisch städtebaulichen Gesichtspunkten 
der Bebauung untergeordnet und in einen einheitlichen 
Rahmen eingefügt werden.

Zweckmäßig wird die Durchführung der im Gesetz vor
zusehenden Maßnahmen dieser Art in zwei Abschnitten 
erfolgen: Im ersten Vierteljahr wären alle Reklame
zeichen, die sich dem vorhandenen oder geplanten 
Rahmen nicht einpassen (Schaukästen, bewegliche Aus
hängezeichen usw.), zu beseitigen; im zweiten Abschnitt 
wären binnen längstens einjähriger Frist die ungeeigneten 
Reklamen (feste Schilder auf der Gebäudewand, Auf
schriften usw.) zu beseitigen oder nach dem Rahmen der 
Pläne zu verändern. Neue Reklamezeichen könnten 
während dieser l ’/ijährigen Frist nur nach den Rahmen
plänen genehmigt werden.

Voraussetzung dafür ist die Überwachung dieser Maß
nahmen durch eine Stelle, die mit der nötigen architek- 
tonisch-städtebaulichen Beurteilungsgrundlage versehen 
und dafür geeignet ist, also eine Bauberatungsstelle oder 
ein Baupflegeamt der Gemeindeverwaltung. Die Mit
wirkung eines Sachverständigenbeirats wird dabei für 
schwierige Fälle, gegebenenfalls auch schon für die Auf
stellung der Rahmenpläne nicht zu umgehen sein.

Aus der Durchführung einer solchen Bereinigungsaktion 
ergibt sich schließlich eine erwünschte Gelegenheit zur 
Arbeitsbeschaffung, deren Auswirkung nicht zu unter
schätzen ist. Die verschiedensten Gewerbezweige wer
den durch Anfertigung neuer und besserer Beschriftungen 
und Reklamezeichen beschäftigt, wenn auch nicht damit 
gerechnet werden kann, daß eine Erneuerung in dem 
jetzt vorhandenen Umfange zugelassen werden wird. Die 
erheblichen Aufwendungen, die zahlreiche Firmen jetzt 
für ihre Außenreklame machen, würden dadurch zweifel
los bedeutend herabgesetzt, die Einsparungen volkswirt
schaftlich wertvoller verwendet werden können.

Auch die Aufbauten auf Straßenland (Tankstellen usw.), 
die Gestaltung der Reklame an anderen Objekten auf 

Straßenland (Untergrundbahnzugänge, Straßenbahn
masten und Lichtträger) müssen einbezogen werden.

Es ist deshalb zu fordern, daß die Frage der Außen
reklame umfassend im Zusammenhange mit dem Reichs
planungsgesetz oder einer neuen Reichsbaugesetzgebung 
baldigst geregelt und die Durchführung des Gesetzes 
denjenigen Stellen der Gemeindeverwaltung übertragen 
wird, die in erster Linie dafür geeignet sind, nämlich 
den städtebaulichen Bauberatungsstellen!
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STADTRAN D SIED LUN G  M ITTW EIDA (SA .)
Stadtbaudirektor Dipl.-Ing. Burkhard, Mittweida

Die Stadtrandsiedlung (Nebenerwerbssiedlung) der 
Stadt Mittweida (Sa.) ist nach einem Plane des Stadt
bauamtes und unter dessen Oberleitung in der Zeit von 
August 1933 bis April 1934 entstanden. Mit der Träger
schaft, Durchführung und Betreuung der Siedler wurde 
die Chemnitzer Kriegersiedlung g. G . m. b. H. betraut. 

Das Land — je Siedlerstelle 800 qm — wurde von der 
Stadt zur Verfügung gestellt. Die Siedler sind zunächst 
Pächter, bei Bewährung werden Erbbauverträge abge

schlossen.

Die Gebäude sind in T-Form als Doppelhäuser mit Sattel
dach gebaut und enthalten außer Keller, Stall, Abort und

Längsschnitt durch das Haus und Ansicht des S ta ll
gebäudes

Vorraum (Wirtschaftsraum), eine Wohnküche und 3 wei
tere Räume, von denen einer im Dachgeschoß liegt. 
Dieses ist infolge Hochmauerung der Außenwände in 
der ganzen Grundfläche voll ausnutzbar und läßt außer 
Heu- und Spitzboden den Einbau einer zweiten großen 
Kammer zu. Die Gesamtwohnfläche beträgt 60 qm.

Es war möglich, jede Wohnung mit Wasser-, Gas- und 
Stromanschluß (Licht- und Heizstrom) zu versehen. Die 
Herstellung der Siedlung erfolgte durch örtliche Unter
nehmer und Handwerker unter Mitarbeit aller Siedler. 
Die Erd- und Wegebauarbeiten wurden vom Arbeitsdienst 
und von Wohlfahrtspflichtarbeitern geleistet.

Die Baukosten einschl. des Wertes der Siedlerhilfe und 
des lebenden und toten Inventars betragen 3200 RM je 
Stelle. Die städtische Sparkasse gab zu den Reichs
darlehen Zusatzdarlehen von je 500 RM. Die monat
liche Belastung der Siedler beträgt im ersten Jahre 
8,15 RM, vom Beginn des 4. Jahres ab 18,04 RM, für 
Kinderreiche jedoch nur 7 RM bzw. 17,73 RM.

Als besondere Vorzüge der Siedlung sind die herrliche 
Lage, das schmucke, farbenfrohe Aussehen, die solide 
Bauweise, der äußerst reichliche Wohnraum und die 
saubere Instandhaltung durch die Siedler von höchster 

Stelle anerkannt worden.
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STEU ER R ECH T  D ER  KU RZLEB IG EN  W IRTSCH A FTSG Ü TER
Wirtschaftsprüfer Dr. ¡ur. et rer. H. Brönner, Berlin

Gemäß § ó Ziffer 1 Satz 4 des neuen Einkommensteuer
gesetzes dürfen bei abnutzbaren Gütern des Anlagever
mögens, deren betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer er
fahrungsgemäß 5 Jahre nicht übersteigt (=  kurzlebige 
Wirtschaftsgüterj, Absetzungen für Abnutzungen vorge
nommen werden, die höher sind als es den sonstigen 
Bestimmungen über die Abnutzungsabsetzungen ent
sprechen würde. Diese Bestimmung gilt nur für Steuer
pflichtige, die verpflichtet sind, Bücher nach den Vor
schriften des Handelsgesetzbuches zu führen. Mit dieser 
neuen Regelung ist ein wichtiger Schritt zur A n g I e i - 
c h u n g  der S t e u e r b i l a n z  an die H a n d e l s 
b i l a n z  getan, da in der letzteren kurzlebige Wirt
schaftsgüter häufig im Jahre der Anschaffung voll ab
geschrieben werden und dies nun auch steuerlich zu
lässig ist. Ursprünglich war vorgesehen, den Kreis der 
Wirtschaftsgüter, die im Jahre der Anschaffung voll ab
geschrieben werden dürfen, auf alle diejenigen Gegen
stände auszudehnen, deren durchschnittliche Nutzungs
dauer erfahrungsgemäß bis zu 10 Jahren beträgt. Im 
Hinblick auf die angespannte Finanzlage des Reiches 
konnte diese Absicht im neuen Einkommensteuergesetz 
noch nicht verwirklicht werden. Doch ist das für die 
Zukunft vorgesehen.

W e l c h e  G e g e n s t ä n d e  s i n d  k u r z l e b i g ?

In einer Pressenotiz zu den neuen Steuergesetzen vom 
17. Oktober 1934 (abgedruckt im Reichssteuerblatt 1934 
S. 1197ff.) ist eine L i s t e  von Gegenständen veröffent
licht, die als kurzlebig im Sinne der Neuregelung anzu
sehen sind, darunter folgende Wirtschaftsgüter:

1. jegliche Maschinen und mechanische Vorrichtungen, die 
der Verwaltung dienen, so zum Beispiel: Schreibmaschi
nen, Rechenmaschinen, Buchungsmaschinen, Registrier
maschinen usw.;

2. Fahrzeuge aller Art (mit Ausnahme von Schiffen), zum 
Beispiel: Personenkraftwagen, Lastkraftwagen, Krafträder 
und andere Fahrräder, Zugmaschinen, Flugzeuge, Flug- 
zeugmoforen usw.;

3. alle Werkzeuge, Modelle, Stanzen der ges. Industrie;

4. verschiedene Werkzeugmaschinen für Präzisionsarbei
ten und Feinmechanik und für Holzbearbeitung;

5. verschiedene Veredelungsmaschinen und Veredelungs
apparate in der Textilindustrie;

6. Transportfässer und ähnliche Gegenstände in der 
Asphaltindustrie, Zementindustrie und Brauindustrie;

7. Rundfunkanlagen;

8. Hotelgeschirr und Hotelwäsche;

9. Maschinen für Hoch- und Tiefbau, wie Betonmisch
maschinen für Asphaltzubereitung, Baugerüste u. dergl.

Vorstehende Liste ist nicht vollständig, sondern gibt n u r  
B e i s p i e I e für die kurzlebigen Gegenstände. Als kurz
lebig im Sinne der Vorschrift des § 6 Ziff. 1 Satz 4 EStG, 
gelten auch diejenigen Gegenstände, bei denen das 
Finanzamt bei der Veranlagung oder bei der Buch- und 
Betriebsprüfung eine Abschreibung von mindestens 
20 v. H. für das Jahr bisher anerkannt hat. W ie ver
lautet, wird demnächst eine ausführliche Liste seitens des 
Reichsfinanzministeriums veröffentlicht werden.

Voraussetzung für die Geltendmachung der steuerlichen 
Vergünstigung des § 6 Ziff. 1 Satz 4 EStG, ist nicht, daß 
der Gegenstand erst 1934 angeschafft worden ist, son
dern die Vergünstigung bezieht sich ebenso auf solche 
Gegenstände, die in den vorhergegangenen Jahren dem

Anlagevermögen zugeführt worden sind. Ist der Gegen
stand in der obenerwähnten Liste verzeichnet, so kann 
die höhere oder volle Abschreibung auch dann geltend 
gemacht werden, wenn bisher weniger als 20 v. H. ab
geschrieben wurden.

A b s  ch r e i b u n g s a r t e n

Im Gesetz ist vorgesehen, daß eine höhere Abschreibung 
als sonst, d. h. als der Nutzungsdauer des Gegenstandes 
entsprechen würde, gestattet ist. Demnach kann der 
Steuerpflichtige die Abschreibung entweder in der Höhe 
vornehmen, die der N u t z u n g s d a u e r  des Gegen
standes entspricht, o d e r  er kann eine h ö h e r e  Ab
schreibung vornehmen, o d e r  aber er kann den Gegen
stand im Jahre der Ausgabe v o l l  abschreiben. Durch 
diese verschiedenen Möglichkeiten hat es der Steuer
pflichtige in der Hand, die Höhe des steuerpflichtigen 
Gewinns (oder Verlustes) bis zu einem gewissen Grade 
zu beeinflussen und damit einen Gewinnausgleich (Ver
lustausgleich) zwischen mehreren Jahren vorzunehmen. 
Dies ist um so wichtiger, als die Vorschrift des alten Ein
kommensteuergesetzes über den Verlustvortrag in das 
neue Einkommensteuergesetz nicht übernommen worden 
ist. Es ist jedoch nicht zulässig, daß die Abschreibun
gen für Abnutzung bei kurzlebigen Gegenständen zu
nächst — etwa in einem Verlustjahr — unterlassen und 
in einem späteren Jahr unter Bezugnahme auf die Be
stimmung des § 6 Ziff. 1 Satz 4 EStG, nachgeholt werden. 
Es ist auch nicht gestattet, steuerlich eine andere Ab
schreibung geltend zu machen als in der Handelsbilanz. 

V o l l e  A b z u g s f ä h i g k e i t  b e i  E r s a t z 
b e s c h a f f u n g e n

Die Zulassung der vollen Abschreibung im Jahre der 
Ausgabe verfolgt u. a. den Zweck, durch steuerliche Ver
günstigungen die Nachfrage nach Gütern zu fördern 
und damit die Arbeitslosigkeit einzuschränken. Der 
gleiche Gedanke lag auch dem Gesetz vom 1. Juni 1933 
über die Steuerfreiheit für Ersatzbeschaffungen zu
grunde. Nach diesem Gesetz können die in der Zeit 
vom 1. Juli 1933 bis 31. Dezember 1934 gemachten Er
satzbeschaffungen — im Gegensatz zu Ergänzungen und 
Erweiterungen des Anlagevermögens — im Jahre der 
Ausgabe voll abgeschrieben werden. Voraussetzung 
hierfür ist aber, daß der neue Gegenstand ein inländi
sches Erzeugnis ist und zu keiner Minderbeschäftigung 
von Arbeitnehmern im Betriebe des Steuerpflichtigen 
führt. Soweit es sich bei den Ersatzbeschaffungen um 
k u r z l e b i g e  Gegenstände handelt, ist die Bestim
mung des Gesetzes vom 1. Juni 1933 in das neue Gesetz 
übernommen worden und damit als dauernde Regelung 
anerkannt worden. Soweit es sich um l a n g l e b i g e  
Gegenstände handelt, gibt das Gesetz vom 1. Juni 1933 
eine einmalige Möglichkeit, auch langlebige Gegen
stände voll abzuschreiben. Voraussetzung hierfür ist 
jedoch, daß diese Gegenstände bis zum 31. Dezember 
1934 angeschafft oder (im eigenen Betriebe) hergestellt 
sind, ferner daß es sich hierbei um eine Ersatzbeschaf
fung handelt und daß die sonstigen Voraussetzungen 
des Gesetzes vom 1. Juni 1933 erfüllt sind.

Z u s a m m e n f a s s e n d  ist festzustellen, daß zweck
mäßigerweise diejenigen Firmen, die für das laufende 
Geschäftsjahr mit einem erheblichen steuerpflichtigen G e 
winn rechnen können, im allseitigen Interesse alsbald 
prüfen, inwieweit für sie unter Ausnutzung der gegebe
nen steuerlichen Vergünstigungen die steuerfreie Beschaf
fung von kurzlebigen Wirtschaftsgütern und des weiteren 
von als Ersatz best. Anlagegegenständen möglich ist.
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W iederaufbau von Oschelbronn
Reg.-Baurat W . Gräff, Pforzheim

1 Nach dem Wiederaufbau. Einweihung am 10. November 1934 durch den Reichsstatthalter
S-Bogen an der Bachstaße von Ost nach West gesehen Fot. Otto Kropf, Pforzheim

Als durch das Großfeuer von dem gewaltigen Ausmaß 
des 10. September 1933 über ein Drittel der Anwesen in 
Oschelbronn mit 76 bäuerlichen Gehöften in Schutt und 
Asche gelegt waren, hatte nicht allein aus der näheren 
Umgebung unmittelbar tatkräftige Hilfe durch Spende 
von Lebensmitteln, von Hausrat, Baustoffen und Geld
mitteln eingesetzt, sondern ganz Deutschland, ja auch 
freundliche Nachbarländer wetteiferten im Geben zur 
Linderung der Not.

Wenige Tage nach dem Unglück erschien der Reichs
kanzler mit der Landesregierung, um sich selbst ein Bild 
vom Umfang der Katastrophe machen zu können und 
darnach seine Hilfe zuzusagen. Den zuständigen In
stanzen wurde die Aufgabe gestellt, sofort alles ein
zusetzen zum Wiederaufbau von Oschelbronn als rein 

deutsches Dorf.

Dem Bericht über das Aufbauwerk seien einige kultur
geschichtliche Daten vorausgeschickt: Oschelbronn ist
uralt, wie sein Name schon besagt. Im Übergangsgebiet 
zwischen Schwarzwald und Kraichgau liegend, sind hier 
Kelten, Römer, später Alemannen und Franken ihre Straße 
gezogen. Der Name ist aus dem altkeltischen „esgil" 
entstanden, das „Bach" oder „Brunnen" bedeutet. Die 
Alemannen machten daraus „Eschel-Bronn", der „Bronn,

wo die Eschen stehen", woraus der heutige Name ent
stand. Quellen treten auch tatsächlich im östlichen 
Wiesental, in dem Oschelbronn liegt, zutage, die den 
Dorfbach bilden. Hier wird jetzt ein Brandweiher an
gelegt, der auch als Schwimmbad dienen kann.

Bei der Dorfbachregulierung i. J. 1921 stieß man mitten 
im Dorf in etwa 2 m Tiefe auf römische Reste von Bild
werken, Architekturteilen, Grabsteinen. Der Fund dürfte 
aus d.er Zeit Marc Aurels stammen, also 1700 Jahre vor 
der jetzigen Wiederfreilegung. Weitere römische und 
germanische Funde wurden gelegentlich der jetzigen 
Straßen- und Hausbauten gemacht —  ein römisches 
Badehäuschen mit gut erhaltener Heiz- und Wärme
anlage, ein römischer Gutshof, Gebrauchsgegenstände 
usw.; ferner fränkisdie Gräber aus dem 6 . oder 7. Jahr
hundert mit Waffen und Schmuck.

Auf diesem alten Kulturboden hat sich dann im Laufe 
der Jahrhunderte aus einer bäuerlichen Siedlung das 
spätere Dorf entwickelt, das früher schon zweimal von 
großen Bränden heimgesucht wurde. Der von 1933 war 
aber der verheerendste. In seiner eigentlichen Ursache 
konnte er nicht geklärt werden. Scharfer Ostwind, lang
anhaltende Trockenheit, also Mangel an Löschwasser, ge
füllte Scheunen haben seine Ausdehnung begünstigt. Die 
ineinander geschachtelte Bauweise war aber eine wesent

liche Ursache der Ausdehnung des Brandes, 
hier mußte der Wiederaufbauplan vor allem 
gründlich eingreifen.

Zwei Tage nach dem Brande wurde ln einer 
Ministerialsitzung die Arbeitsverteilung für 
den Wiederaufbau organisiert. Neben einst
weiliger Unterbringung und Verpflegung der 
Betroffenen war die vordringlichste Aufgabe 
die Ordnung der Trümmerstätte und die 
Aufstellung eines neuen, besseren Orts
baufluchtplanes. Diese Aufgabe fiel den 
technischen Staatsbehörden, dem Badischen 
Wasser- und Straßenbauamt und dem Ver-

2 Neuer Bebauungs- und Baufluchtenplan 1:7500
Coppelring 1: Brandausbrudistelle 
Ring 2: Stellen des 1921 freigelegten römischen Fundes 
Ring 3 : desgl. des römischen Bades 
Ring 4: Stelle der 1934 freigelegten fränkischen Gräber

»-Bebauungs-Plan-. 
G e m a r k u n g ~ d ) s c ł i e l b r o n n .
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6 Bauerngehöfte in alemannischer Bauweise (in der Steiggasse, Blick gegen Norden). Wohnraum, Stall und Scheune unter einem Dach

7 Fachwerk - Aufrichten in alemannischer Bauweise Aufnahmen: Otto Kropf, Pforzheim

messungsamt Pforzheim zu. Zu den Einzelbauten sollten 
dann Architekten herangezogen werden.

Zunächst wurden 8000 cbm Schuttmassen durch Arbeits
dienst und örtliche Erwerbslose abgeräumt, die wieder
verwendbaren Baustoffe ausgeschieden, der Rest als Auf
füllmasse für eine künftige Verbesserung der Kreisstraße 
außerhalb beiseite gesetzt. Die Katasterpläne mußten 
ergänzt und einheitlich zusammengefaßt werden, das G e
biet mußte neu in Lage- und Höhenplänen vermessen 
werden, so daß nun eine sichere Grundlage für neue 
und bessere Straßenzüge, zweckmäßigere Baublöcke, 
aufgelockerte Grundstücke geschaffen war. Wirtschaft

liche, gesundheitliche und feuerpolizeiliche Gesichtspunkte 
waren dabei zu berücksichtigen. Wichtig für den künf

tigen Verkehr war die klare Trennung des schnellen 

Kraftwagen- und des langsamen landwirtschaftlichen Ver
kehrs durch getrennte Straßenzüge.

Infolge der Auflockerung im Inneren mußten neue Be
bauungsflächen in Außenviertelrf des Dorfes geschaffen 

werden, so daß sich dessen erhebliche Ausweitung ergab. 

Eine neue Grundstücksumlegung und eine allgemeine 

Feldbereinigung wurden nötig. Nur wenige Brand

geschädigte konnten an alter Stelle wieder aufbauen.
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8 Bauernhaus fränkischer Bauweise, Wohnhaus getrennt von Stal! und Scheune Aufnahme: Otto Kropf, Pforzheim

Das neue Straßennetz bedingte auch ein neues Strom
netz, die Wasserleitungsstränge mußten ergänzt werden, 
ein weiterer Hochbehälter mit Hochzone war einzurich
ten. Die 1921 erbaute Kanalisation des Dorfbaches, die 
bisher nur kleine Ortsgebiete umfaßte, mußte für den 
ganzen Ortsplan aufgestellt und mit den Straßenneu
bauten ausgeführt werden. Die Bachkanalisierung wurde 
abwärts weitergeführt und mit weiteren Stauungen als 
Brandreserven versehen. Der neue Ortsplan wurde durch 
ministerielle Verfügung im abgekürzten Verfahren fest
gestellt, so daß der Durchführung nichts im Wege stand.

Die Kosten, soweit sie vom Hilfswerk aufgebracht wur
den, stellten sich wie folgt:

Straßenherste llung ..............................................................................rd. 29 000 RM
Kanalisation ................................................................................................  36 000
Bau der Gartenstraße ..................................................................... , , 2 5  000
Wiederherstellung alter S traßen ....................................................... ...........  15 000

Gesamtsumme rd. 105 000 RM

Die Gemeinde selbst hat noch an Kosten für Straßen
bauten, die schon vor dem Brande beabsichtigt waren, 
49 000 RM aufzubringen. Die Voranschlagskosten decken 
sich mit denen der Ausführung ohne Überschreitung.

Mit dem generellen Baufluchtenplan wurde eine neue 
Bauordnung entworfen und die Finanzierungsmöglich
keit für die neuen Gehöfte untersucht. Dabei war der 
Mehrbedarf an Ackerland mit Rücksicht auf künftige ver
größerte bäuerliche Wirtschaft und der Ankauf neuen 
Baugeländes infolge der Auflockerung zu berücksichtigen. 

Oschelbronn hat in der Hauptsache Bauern als Ein
wohner, die dem Landbau allerdings z .T . nicht mehr im 
Hauptberuf angehören, denn viele Männer und Frauen 
arbeiten in der Schmuckwarenindustrie in Pforzheim. 
Eisenbahn, Kraftomnibus und Fahrrad dienen dabei als 
Verkehrsmittel. Außer den in jedem Dorf nötigen Hand
werkern waren an gewerblichen Unternehmen nur zwei 
Sägen und eine Korbstuhlflechterei vorhanden. Darnach 
ergeben sich 4 Arten von Brandgeschädigten: Klein
bauern mit einem Grundbesitz unter 2 ha, mittlere

Bauern mit 2—4 ha, größere Bauern mit 4—6 ha, Hand
werker und Gewerbetreibende mit keiner oder nur ge
ringer Landwirtschaft.

Die letzteren wurden —  abgesehen von den vom Brand 
verschont gebliebenen Sägewerken —  im innersten Bau
block angesiedelt, um sie herum die Anwesen der klei
neren und mittleren, in den Außenbezirken bei den Fel
dern und Wiesen die der größeren Bauern.

Um das große Aufbauwerk in tunlichster Kürze durch
zuführen, wurde die Architektenschaft zusammenberufen, 
die nun nach den generellen Plänen der Aufbaukom
mission die Einzelbearbeitung übernahm. So erhielt zwar 
jedes Haus eine eigene Note, fügt sich aber harmonisch 
ins Ganze ein. Ebenso wurde in Gruppen die Verein
barung mit den Bauunternehmern usw. getroffen.

Es bedurfte dazu zunächst aufklärender Arbeit bei den 
Brandgeschädigten, um zu dieser Gemeinschaftsarbeit zu 
kommen, denn die Bauern nahmen die ihnen von der 
Aufbaukommission zugeteilten Architekten zunächst nur 
mit Mißtrauen an. Hier mußte z. T. energisch 
eingegriffen werden, namentlich war zunächst der ver
derbliche Einfluß zu überwinden, den die Geschäfte
macher sonst ausgeübt hätten, die sofort nach dem 
Brande den Ort überfluteten. Soweit bereits Bindungen 
der Brandgeschädigten an Unternehmer oder Lieferanten 
stattgefunden hatten, wurden diese für ungültig erklärt. 

Aus dieser Gemeinschaftsarbeit entstand dann das neue 
deutsche Dorf Oschelbronn, wie es die Abb. zeigen, 
wobei der Eichenholz-Fachwerkbau auf Natursteinsockel 
mit vorgelagerter breiter Treppe wieder zu Ehren kam. 
Entsprechend den hier ineinander übergehenden Stäm
men ist sowohl das a l e m a n n i s c h e  Haus mit Wohn- 
raum, Stall und Scheune unter einem Dach, wie das f r ä n- 
k i s c h e  mit von Stall und Scheune getrenntem Wohn
haus zur Ausführung gekommen. Bald mit dem Giebel, 
bald mit der Seitenfront liegen die Gehöfte und Häuser 
an den Straßen, teils in gerader Flucht, teils gestaffelt, 
trotz fühlbarer Planmäßigkeiten stets Abwechslung.
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Achtung! Unersetzliches Kulturgut in Gefahr
Auch ein Kapite l zur A rbeitsbeschaffung
Stadt. Oberbaurat L. Damm, Hannover

1 Heutiger Zustand des Wasserschlosses Abb. 2
Der alte charaktervolle Turm ist beseitigt, und eine Dutzend - Turmform, 
wie ihn die neusten Schlösser aufweisen, ist dafür errichtet

2 (rechts) Niederrhein - Wasserschloß vor Erneuerung des Turmes

Jahr für Jahr geht immer mehr verloren von dem herr
lichen Vermächtnis, das wir noch an Land und Wasser
burgen besitzen. Wetter, und vor allem Brände räumen 
schrecklich damit auf. Das Feuer macht jedesmal ganz 
besonders gründliche Arbeit, wie wir erst in allerletzter 
Zeit wieder gesehen haben. Außer Stuttgart haben wir 
neben anderen den Verlust des Wasserschlosses Velen 
(Abb. 6) zu beklagen, und nun vor einigen Wochen des 
Schlosses Hinnenburg in Westfalen, über den schweren 
Schlag in Stuttgart etwas zu sagen, wäre müßig; nicht so 
zum allgemeinen Bewußtsein ist aber die Größe des 
Verlustes der beiden anderen Schlösser gekommen, die 
kunstgeschichtlich einzigartige Anlagen waren und typisch 
für eine ganz bestimmte Entwicklung. V e l e n  barg noch 
den alten Steinturm, der ursprünglich die alleinige Turm
burg war nach Art der Tonenburg bei Höxter, derjenigen 
bei Beverungen a. W . und anderer, die an Stelle des ur
sprünglichen Holzturmes die Warften — die alten Flieh
burgen —  krönten. Auch von der späteren großartigen 
Schloßanlage wurde nichts gerettet; die Mauern starren 
noch zum Himmel. Nicht viel besser ist es nach den 
Presseberichten erst vor wenigen Wochen mit Schloß 
H i n n e n b u r g  ergangen. Auch hier handelt es sich um 

eine außen und innen bedeutende Bauanlage für West
falens Kunstgeschichte. Man nannte Hinnenburg, beson
ders wegen seiner Lage inmitten einer historisch bedeut
samen Gartenanlage, die Villa d'Este Westfalens.

Solche Verlusie sind unersetzlich. Dabei verdient Beach
tung, daß allein Westfalen von seinen an die drei Tau
send reichenden einstigen Schlössern nur noch ein gutes 
Hundert besitzt; damit sind unvergleichliche Werte künst
lerischer und landschaftlicher Schönheit für immer dahin. 
Man wende nicht ein, daß ja nach dem bekanten Bei
spiele der Burg Eltz ein genauer Wiederaufbau möglich 
sei. Es ist nicht Zweck dieser Zeilen zu beweisen, daß

das niemals einen vollgültigen Ersatz bedeuten kann; 
man kann den genius loci niemals künstlich von neuem 
schaffen. Und was man bei Studienfahrten in dem auch 
heute noch herrlichen Schloß- und Burgenbesitz West
falens und des Niederrheins an Erneuerungen und Neu
anlagen neben alten Ruinen herumstehen sieht, kann einen 
vielfach das Gruseln lehren (Abb< 1 u. 3—5). Nicht immer 
ist die Natur so gütig, den Mantel der Liebe darüber zu 
breiten, wie in Abb. 7.

Die alten Bauten sind zu erheblichen Teilen aus Holz
fachwerk; alles Innenholz ist knochentrocken. Kein Wun
der, daß die Brände ganze Arbeit machen. Es drängt 
sich deshalb die Frage auf, ob wohl vom Standpunkt der 
Denkmalpflege und des Heimatschutzes alles nur Erdenk
liche geschehen ist, um solchen Katastrophen nach mensch
lichem Ermessen vorzubeugen. Ist bei allen noch vor
handenen und unter allen Umständen ausreichend zu 
schützenden Anlagen unter Hinzuziehung von Feuersach
verständigen geprüft und angeordnet, was einer Ver
breitung von Feuer nach dem besten Stande heutiger 
Technik den nötigen Widerstand entgegensetzt? Das be
deutet sicher oft nicht geringe Belastungen für den Eigen
tümer. Aber hat nicht auch die ganze Nation ein Inter
esse daran, daß uns das Letzte erhalten bleibt, was da
von noch übriggeblieben ist? Ist hier nicht der Einsatz 
öffentlicher Mittel  ̂ am Platze da, wo die finanziellen 
Kräfte des Besitzers nicht ausreichen?

Ein Weiteres kommt hinzu. Nicht das Feuer allein richtet 
so viel Schaden an, ebensoviel, wenn nicht noch mehr, die 
Verwahrlosung durch mangelhafte Unterhaltung. Schon 
Velen bot kurz vor dem Brande keinen sehr erfreulichen 
Anblick nach dieser Richtung (Abb. 6). Es ist erschreckend 
zu sehen, woran es hierbei überall fehlt. Die ungewöhn
lichen Zeiten, die ja nun schon nach Jahrzehnten zählen, 
haben auch dort, wo der beste Wille vorhanden ist, bei
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3 Altes Wasserschloß am Nordrand der 
Eifel Gegenbeispiel

Nicht überzeugende Erneuerung

4 Wasserschloß am Niederrhein
Gegenbeispiel

Im Hintergrund die alte Schloßruine, im Vordergrund 
eine lieblose Erneuerung

5 Neues Schloß am Niederrhein
Gegenbeispiel

In historischen Formen errichtet, inmitten des leben
digen Kulturschutzes an schönen Wasserschlössern
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6 Schloß Velen kurz vor dem Brand
Unterhaltungszustand nicht gut, eine obere Turmhaube fehlte bereits ganz

7 Die Natur deckt hier mit Grün,
was in guter Absicht nicht gut erneuert worden ist
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den durch Wasser oft von oben und unten zugleich be
drohten Anlagen das ihrige getan. Manche Schloß
anlagen befinden sich bereits in öffentlicher Hand. Z. B. 
Abb. 8, 9 u. 11 stammen von einer solchen. Dafür gibt 
es heute eigentlich keine Entschuldigung mehr. Es soll 
gewiß nicht verkannt werden, daß bei solchen Bau- und 
Parkanlagen eine ganz andere Unterhaltungslast zu 
tragen ist, wie bei gewöhnlichen Bauten. Aber man wird 
das letzte Verständnis bei privater Seite erst dann finden, 
wenn von öffentlicher Seite in jeder Hinsicht mit gutem 
Beispiel vorangegangen wird. Man kann nicht in allen 
Fällen gleich die besonderen Umstände übersehen, die 
zur Verwahrlosung ganzer Besitzungen führen, wie im 
Beispiel unserer Abb. 10. Wie dem aber auch sein mag: 
wenn unsere Denkmalpflege für die Zukunft noch Sinn 
und Bedeutung haben soll, so darf es einen Zustand, wie 
den im Bilde festgehaltenen, in deutschen Landen nicht 
mehr geben. Bei genügender Wachsamkeit der in Be
tracht kommenden Stelle darf es dahin mit wertvollem 
Kulturbesitz nicht mehr kommen; denn ein solcher Zu
stand tritt doch nicht plötzlich auf. Wir wissen uns sicher, 
daß im heutigen Deutschland an dafür zuständiger Stelle 
Mittel und Wege gefunden werden, den eigenen Volks
genossen wie den unser Land besuchenden zahlreichen

Ausländern den peinlichen Eindruck derartigen Verfalls 
des Vermächtnisses unserer Altvorderen zu ersparen.

Und wie es mit den Bauten hin und wieder noch be
schaffen ist, steht es um manche bedeutenden, oft zwar 
einfachen, aber deshalb nicht minder reizvollen, kunst
historisch beachtenswerten Gärten und Parks. Außer 
mancher, die mir in Erinnerung ist, war z. B. auch die
jenige des Schlosses Hinnenburg, die eine G lanz
schöpfung ihrer Zeit war, im Charakter der Anlagen von 
Este bei Tivoli und Chateau Neuf von St. Germain bei 
Paris, schon vor dem Brande nur noch an einigen G e
ländebewegungen mühsam zu erkennen. Es braucht 
nicht immer mangelndes Traditionsgefühl und Verständnis
losigkeit der Besitznachfolger zu sein, die daran schuld 
ist. Viele Besitzer haben ebenso wie der Staat selbst 
die erheblichen Mittel für die Unterhaltung auch hierfür 
nicht aufbringen können. Um so mehr aber sollten wir uns 
heute auf die Pflichten der Nachkommenschaft besinnen. 
Unsere Denkmalpflege darf nach dieser Richtung getrost 
etwas mehr Initiative entwickeln. W o sie mit sachlichen 
Gründen und warmherziger Zähigkeit für solche not- 
leidenden Kulturgüter eintritt, wird im Zeitpunkt dring
licher Arbeitsbeschaffung sich irgendwie ein Weg zur 
Hilfe finden lassen. Er muß und wird gefunden werden!

10 Wasserschloß am Niederrhein. Völlig verwahrlost. Wir haben keinen Überfluß an solchen Kulturwerten deutscher Vergangenheit

11 Eines der größten westfälischen Wasserschlösser. In den Nebenanlogen ein unwürdig ruinöser Zustand
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